
Energieeinzelhandel 

Preisblatt

Bestpreis Profi Strom
3 (XII-0101-3112) – ohne Nachtstromanteil
Preise gültig ab 1. Januar 2011

1 Die Nettopreise enthalten in den verbrauchsabhängigen Preisbestandteilen die gesetz-
lichen Umlagen aus EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) und KWKG (Gesetz für die
Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung) sowie die
seit 01.01.2003 gültige Ökosteuer von 2,05 Ct/kWh.
Hinweis: Unternehmen des produzierenden Gewerbes können beim Hauptzollamt
einen Entlastungsantrag auf Steuerermäßigung stellen.

2 Die Werte sind aus Übersichtlichkeitsgründen gerundet.
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Mit dem neuen Bestpreis Profi Strom profitieren Sie als Geschäfts-
kunde automatisch. Ein Service, bei dem wir Sie in jedem Abrech-
nungszeitraum anhand Ihres aktuellen Verbrauchs in die für Sie güns-
tigste Preisstufe von Bestpreis Profi Strom einordnen.
Die nachfolgenden Preise gelten nur nach Abschluss eines Vertrages
Bestpreis Profi Strom 3 und in Verbindung mit den Allgemeinen Be-
dingungen der Stadtwerke Leipzig GmbH für die Strom- und Erdgas-
lieferung von Geschäftskunden außerhalb der Grundversorgung
(Geschäftskunden-Bedingungen) sowie den Entgelten für sonstige
Leistungen der Stadtwerke Leipzig GmbH, in der jeweils gültigen
Fassung.

Preisstabilität

Für die nachfolgenden Preise gilt im Zeitraum 1. Januar bis 

31. Dezember 2011 Preisstabilität gemäß den Konditionen des Ver-
trages Bestpreis Profi Strom 3.

Nettopreis 1 Bruttopreis 2

inkl. Ökosteuer inkl. 19 % MwSt.

Stufe 1: 0 bis 6 999 kWh/Jahr

Arbeitspreis Ct/kWh 22,65 26,95

Grundpreis €/Jahr 80,00 95,20

Stufe 2: 7 000 bis 83 333 kWh/Jahr

Arbeitspreis Ct/kWh 21,65 25,76

Grundpreis €/Jahr 150,00 178,50

Stufe 3: ab 83 334 kWh/Jahr

Arbeitspreis Ct/kWh 21,35 25,41

Grundpreis €/Jahr 400,00 476,00
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Energieeinzelhandel 

Preisblatt

Bestpreis Profi Strom
3 (XII-0101-3112) – mit Nachtstromanteil
Preise gültig ab 1. Januar 2011
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Mit dem neuen Bestpreis Profi Strom profitieren Sie als Geschäfts-
kunde automatisch. Ein Service, bei dem wir Sie in jedem Abrech-
nungszeitraum anhand Ihres aktuellen Verbrauchs in die für Sie güns-
tigste Preisstufe von Bestpreis Profi Strom einordnen.
Die nachfolgenden Preise gelten nur nach Abschluss eines Vertrages
Bestpreis Profi Strom 3 und in Verbindung mit den Allgemeinen Be-
dingungen der Stadtwerke Leipzig GmbH für die Strom- und Erdgas-
lieferung von Geschäftskunden außerhalb der Grundversorgung
(Geschäftskunden-Bedingungen) sowie den Entgelten für sonstige
Leistungen der Stadtwerke Leipzig GmbH, in der jeweils gültigen
Fassung.

Preisstabilität

Für die nachfolgenden Preise gilt im Zeitraum 1. Januar bis 

31. Dezember 2011 Preisstabilität gemäß den Konditionen des Ver-
trages Bestpreis Profi Strom 3.

Nettopreis 1 Bruttopreis 2

inkl. Ökosteuer inkl. 19 % MwSt.

Stufe 1: 0 bis 6 999 kWh/Jahr 3

Arbeitspreis Tagstrom Ct/kWh 22,65 26,95

Arbeitspreis Nachtstrom Ct/kWh4 15,85 18,86

Grundpreis €/Jahr 80,00 95,20

Stufe 2: 7 000 bis 83 333 kWh/Jahr 3

Arbeitspreis Tagstrom Ct/kWh 21,65 25,76

Arbeitspreis Nachtstrom Ct/kWh4 15,85 18,86

Grundpreis €/Jahr 150,00 178,50

Stufe 3: ab 83 334 kWh/Jahr 3

Arbeitspreis Tagstrom Ct/kWh 21,35 25,41

Arbeitspreis Nachtstrom Ct/kWh4 15,85 18,86

Grundpreis €/Jahr 400,00 476,00

Einmaliges Entgelt für die Umstellung
der Messung und Abrechnung in € 84,03 100,00

1 Die Nettopreise enthalten in den verbrauchsabhängigen Preisbestandteilen die gesetz-
lichen Umlagen aus EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) und KWKG (Gesetz für die
Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung) sowie die
seit 01.01.2003 gültige Ökosteuer von 2,05 Ct/kWh.
Hinweis: Unternehmen des produzierenden Gewerbes können beim Hauptzollamt
einen Entlastungsantrag auf Steuerermäßigung stellen.

2 Die Werte sind aus Übersichtlichkeitsgründen gerundet.
3 Die Preisstufen beziehen sich auf den Jahresverbrauch, der auf der Grundlage des

Arbeitspreises Tagstrom einschließlich Grundpreis ermittelt wird. 
4 Für den Arbeitspreis Nachtstrom gelten die Niedertarif-Schaltzeiten des Netzbetreibers

20 bis 8 Uhr (MEZ). 
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